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Bebauungsplan des Zweckverbandes
'Gewerbepark Hunsrück-Mosel  

Immissionsschutz   Städtebau   Umweltplanung

Jung-Stilling-Straße 19               67663 Kaiserslautern
Telefon 0631-310 90 590     Fax 0631-310 90 592
Email mail@isu-kl.de                Internet  www.isu-kl.de

Phase................................................ Fassung zur Bekanntmachung

Stand......................................................................... August 2010

Maßstab...........................................................................1 : 2.000

Bearbeiter................................................G. Beckermann, M. Theis

Plangröße...................................... DIN A0 quer (118,9 x 84,1 cm)

Projektnummer............................................................... 06-08-11

-HuMos-   Teilgebiet 3'

BEBAUUNGSPLAN                           'GEWERBEPARK HUNSRÜCK-MOSEL  -HUMOS-  TEILGEBIET 3'

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen

denkbare Bebauung

Gebäude laut Kataster

geplante Anlage von Rückhaltebecken für
Oberflächenwasser (nur im Plangebiet)

Flurstücksgrenzen laut Kataster

IV. Informative Darstellungen

geplante Böschungen

Teilgebiet und Art der baulichen Nutzung

Grundflächenzahl

Aufbau der Nutzungsschablone (Beispiel):

II. Sonstige Zeichen

III. Nachrichtliche Übernahmen     (§9 Abs.6 BauGB)

geschützten Biotopen (außerhalb des Geltungsbereichs)

zulässige Bauhöhe

Richtungssektor mit Bezugspunkt gemäß 
DIN 45 691(siehe textliche Festsetzungen, 
dort Art der baulichen Nutzung)

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs     (§9 Abs.7 BauGB)

Vorkommen von gemäß § 28 Landesnaturschutzgesetz

Straßenraumaufteilung, Empfehlung

GIe 1.1

GRZ:      0,6

GHmax:
525 ü.NN

§ 28

A

 eingeschränktes Industriegebiet   (§9 BauNVO)

Verkehrsfläche mit besonderer Zweckbestimmung

öffentliche Grünflächen

Straßenverkehrsflächen mit Straßenbegrenzungslinie

private Grünflächen

Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur

Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und
sonstigen Bepflanzungen mit der Zweckbestimmung   
(§9 Abs.1 Nr.25a BauGB)

Baugrenze mit überbaubarer Fläche

LEGENDE

Art der baulichen Nutzung     (§9 Abs.1 Nr.1 BauGB)

I. Bauplanungsrechtliche zeichnerische Festsetzungen

Maß der baulichen Nutzung     (§9 Abs.1 Nr.1 BauGB)

GrundflächenzahlGRZ

Verkehrsflächen, Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

GHmax maximal zulässige Gebäudehöhe in Meter über NN

GIe

GHmax ** Überschreitungsmöglichkeit der Gebäudehöhe

Überbaubare Grundstücksflächen     (§9 Abs.1 Nr.2 BauGB)

Zweckbestimmung: HauptwirtschaftswegHWW

(siehe textliche Festsetzungen)

Grünflächen     (§9 Abs.1 Nr.15 BauGB)

Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung
von Boden, Natur und Landschaft     (§9 Abs.1 Nr.20 BauGB)

Entwicklung mit der Zweckbestimmung

M1 Versickerungsbereich mit Gehölzen
M2

Anpflanzen und Erhalten von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen     (§9 Abs.1 Nr.25a,b BauGB)

A1 dichte Gebietseingrünung

Übergangszone zum WaldA2

A3 Obstbaumreihe auf Grünland

S1 / S2 Verkehrsgrünflächen mit der Zweckbestimmung
Straßenraumgestaltung (siehe textliche Festsetzungen)

Versickerungsgraben

Anpflanzen: Bäume   (§9 Abs.1 Nr.25a BauGB)

(§9 Abs.1 Nr.11 BauGB)

Zweckbestimmung: Sonstiger WirtschaftswegWW

Landespflegerische Maßnahmen
(Auswahl):

- Extensivierung von Grünland, 
- Anlage einer Streuobstwiese,
- Umwandlung von Acker zu 
  Extensivgrünland,
- Rodung nicht standortgerechter 
  Waldbestände - Umwandlung
  in Extensivgrünland,
- Entbuschung,
- Anlage naturnah gestalteter
  Versickerungsflächen.

Landespflegerische Maßnahmen
(Auswahl):

- Umwandlung von Acker zu 
  Extensivgrünland,
- Extensivierung von Grünland,
- Entbuschung,
- Feuchtgrünland, 
  extensive Nutzung
  (Erstpflege; feucht - nass).

Teilgebiet 1
Teilgebiet 3

bestehend

geplant

Teilgebiet 2

optional

 Externe Ausgleichsflächen 1 

 M   1 : 15.000 

 Externe Ausgleichsflächen 2  

 M   1 : 15.000 

GIe 1.1

GRZ:      0,6

GHmax:
523 ü.NN

GIe 1.2+2.2

GRZ:      0,6

GHmax:
523 ü.NN **

GIe 2.1+3.1

GRZ:      0,6

GHmax:
523 ü.NN **

GIe 3.2

GRZ:      0,6

GHmax:
550 ü.NN

VERFAHRENSVERMERKE 

1. Aufstellungsbeschluss: 
Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Gewerbepark Hunsrück-Mosel 

-HuMos-  hat in ihrer Sitzung am 11. Apr. 2006 die Aufstellung dieses Bebauungs-
planes gemäß § 2 Abs. 1 BauGB beschlossen. 

2. Öffentliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses: 
Die ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses gemäß § 2 Abs. 1 
i.V.m. § 1 Abs. 8 BauGB erfolgte am 07. Sep. 2007 durch Veröffentlichung in den 

Mitteilungsblättern der Verbandsmitglieder. Dies sind die ‚Mittelmosel-Nachrichten’ 
(für die Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues), die ‚Morbacher Rundschau’ (für die 
Gemeinde Morbach), ‚Der Steuermann’ (für die Verbandsgemeinde Neumagen-
Dhron), ‚Thalfang Aktuell’ (für die Verbandsgemeinde Thalfang am Erbeskopf) und 
die ‚Kreisnachrichten’ (für den Landkreis Bernkastel-Wittlich). 

3. Frühzeitige Beteiligung der Behörden: 
Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Abs. 1 BauGB erfolgte durch schriftliche Unterrichtung vom 03. Aug. 
2006 mit Aufforderung zur Stellungnahme und zur Äußerung im Hinblick auf den 

erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung (sog. Scoping). Er-
gänzend wurde zu einem Erörterungstermin am 30. Aug. 2006 eingeladen. 

4. Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit: 
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB erfolgte 
durch Auslegung der Planunterlagen in der Gemeindeverwaltung mit Gelegenheit 
zur Erörterung vom 10. Sep. bis zum 21. Sep. 2007. Die Bekannungmachung hierzu 

erfolgte am 07. Sep. 2007 in den Mitteilungsblättern der Verbandsmitglieder (siehe 
Punkt 2). 

5. Prüfung der Anregungen: 
Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Gewerbepark Hunsrück-Mosel  -
HuMos-  hat die fristgemäß eingegangenen Anregungen gemäß § 4 Abs. 1 sowie 
§ 3 Abs. 1 BauGB in ihrer Sitzung am 31. Okt. 2007 geprüft und das Ergebnis mit 

Schreiben vom 28. Nov. 2007 mitgeteilt. 

6. Beteiligung der Behörden: 
Das Verfahren zur Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-

lange gemäß § 4 Abs. 2 i.V.m. § 1 Abs. 8 BauGB wurde am 28. Nov. 2007 einge-
leitet.  

7. Bekanntmachung der Auslegung: 
Die ortsübliche Bekanntmachung der Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB erfolgte 

am 30. Nov. 2007 durch Veröffentlichung in den Mitteilungsblättern der Verbands-
mitglieder (siehe Punkt 2). 

Es wurde darauf hingewiesen, welche Arten umweltbezogener Informationen verfüg-
bar sind und ausgelegt werden.  

8. Auslegung des Planentwurfes: 
Der Planentwurf sowie die wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stel-
lungnahmen lagen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 10. Dez. 2007 bis 

zum 18. Jan. 2008 öffentlich aus. 

9. Prüfung der Anregungen: 
Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Gewerbepark Hunsrück-Mosel 
-HuMos-  hat die fristgemäß eingegangenen Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 
Abs. 2 BauGB in ihrer Sitzung am 08. Dez. 2008 geprüft und das Ergebnis anschlie-
ßend mitgeteilt bzw. mitgeteilt, wo und in welcher Zeit das Ergebnis der Prüfung ein-
gesehen werden kann. 

11. Erneute Beteiligung der Behörden: 
Das Verfahren zur 2. Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange gemäß § 4 Abs. 2 i.V.m. § 1 Abs. 8 BauGB wurde am 17. Dez. 2008 einge-
leitet. 

12. Bekanntmachung der 2. Auslegung: 
Die ortsübliche Bekanntmachung der 2. Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und 
§ 4a Abs. 3 BauGB erfolgte am 24. Dez. 2008 durch Veröffentlichung in den Mit-
teilungsblättern der Verbandsmitglieder (siehe Punkt 2). 
Es wurde darauf hingewiesen, welche Arten umweltbezogener Informationen verfüg-
bar sind und ausgelegt werden. 

13. 2. Auslegung des Planentwurfes: 
Der 2. Planentwurf sowie die wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen 
Stellungnahmen lagen gemäß § 3 Abs. 2 und § 4a Abs. 3 BauGB in der Zeit vom 
05. Jan. 2009 bis zum 06. Feb. 2009 erneut öffentlich aus. 

14. Beteiligung der Betroffenen nach der Auslegung: 
Wegen Änderungen des 2. Planentwurfs wurde gemäß § 4a Abs.3 Satz 4 BauGB 
den berührten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange mit Schreiben 

vom 28. Mai 2009 erneut Gelegenheit zur Äußerung gegeben. 

15. Prüfung der Anregungen: 
Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Gewerbepark Hunsrück-Mosel 
-HuMos-  hat die fristgemäß eingegangenen Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 und 
§ 4a Abs. 3 BauGB in ihrer Sitzung am 29. Jun. 2009 geprüft. Das Ergebnis wurde 
schriftlich mitgeteilt. 

16. Beschluss des Bebauungsplanes: 
Aufgrund der §§ 1 bis 4 und 8 bis 10 BauGB hat die Verbandsversammlung des 
Zweckverbandes Gewerbepark Hunsrück-Mosel  -HuMos-  den Bebauungsplan so-
wie die gestalterischen Festsetzungen gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 88 LBauO 

in ihrer Sitzung am 29. Jun. 2009 als Satzung beschlossen. 

RECHTSGRUNDLAGEN (AUSWAHL) 

Grundlagen dieses Bebauungsplans sind: 

1. Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I 
S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes zur Neufassung des 
Raumordnungsgesetzes und zur Änderung anderer Vorschriften (GeROG) vom 
22. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2986). 

2. Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverord-
nung -BauNVO) in der Bekanntmachung der Neufassung vom 23. Januar 1990 
(BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes zur Erleichterung 
von Investitionen und der Ausweisung und Bereitstellung von Wohnbauland 
(Investitionserleichterungs- und Wohnbaulandgesetz) vom 22. April 1993 
(BGBl. I S. 466). 

3. Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des 
Planinhalts (Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90) vom 18. Dezember 
1990 (BGBl. I 1991 S. 58) insbesondere die §§ 1 bis 3 sowie die Anlage zur 
PlanzV 90 und die DIN 18003. 

4. Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz –
BNatSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. März 2002 (BGBl. I 
S. 1193), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Ersten Gesetzes zur Änderung des Bun-
desnaturschutzgesetzes (1. BNatSchGÄndG) vom 17. Dezember 2007 (BGBl. I 
S. 2873). 

5. Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreini-
gungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immis-
sionsschutzgesetz – BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
26. September 2002 (BGBl. I S. 3830), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Geset-
zes vom 23. Oktober 2007 (BGBl I S. 2470). 

6. Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) in der Fassung vom 24. November 
1998 (GVBl. S. 365), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 26. Mai 2009 
(GVBl. S. 201). 

7. Landesgesetz zur nachhaltigen Entwicklung von Natur und Landschaft (Landes-
naturschutzgesetz - LNatSchG) vom 28. September 2005 (GVBl. 2005, 
S. 387). 

8. Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) in der Fassung vom 31. Januar 
1994 (GVBl. S. 153), zuletzt mehrfach geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
07. Apr. 2009 (GVBl. S. 162). 

  

 BESTANDTEILE DES BEBAUUNGSPLANS 
  

 Der vorliegende Bebauungsplan besteht aus  

 • der Planzeichnung, Maßstab 1 : 2.000, mit Legende, 
 den Rechtsgrundlagen und den Verfahrensvermerken 

 • sowie den textlichen Festsetzungen. 
 
 Die textlichen Festsetzungen und die Begründung mit Umweltbericht sind  
 in einer separaten Broschüre beigefügt. 

 
 Anlagen zum Bebauungsplan sind die Begründung gemäß § 9 Abs.8 

Baugesetzbuch, der Fachbeitrag Naturschutz (2009),  
das schalltechnische Gutachten (2007/2008) sowie  
die Geruchsimmissionsprognose (2000). 

 

17. Ausfertigung: 
Die Bebauungsplansatzung, bestehend aus der Planzeichnung und dem Text, wird 
hiermit ausgefertigt. Die Übereinstimmung des textlichen und zeichnerischen Inhalts 
dieses Bebauungsplans mit dem Willen der Verbandsversammlung wird bekundet. 

Morbach, den ……………. 
 
 
 
 
 
 
..........................................................................................................................
Unterschrift Dienstsiegel

18. Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses: 
Die ortsübliche Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses gemäß § 10 Abs. 3 
BauGB erfolgte am ………….. durch Veröffentlichung in den Mitteilungsblättern der 
Verbandsmitglieder. Dies sind die ‚Mittelmosel-Nachrichten’ (für die Verbandsge-
meinde Bernkastel-Kues), die ‚Morbacher Rundschau’ (für die Gemeinde Morbach), 
‚Der Steuermann’ (für die Verbandsgemeinde Neumagen-Dhron), ‚Thalfang Aktuell’ 
(für die Verbandsgemeinde Thalfang am Erbeskopf) und die ‚Kreisnachrichten’ (für 
den Landkreis Bernkastel-Wittlich).  

Morbach, den ……………. 
 
 
 
 
 
..........................................................................................................................
Unterschrift Dienstsiegel
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